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In der Vorschrift  wird neben der Grundbetreuung mit vor-

gegebenen Einsatzzeiten für die betriebsärztliche und 

sicherheitstechnische Betreuung ein sogenannter be-

triebsspezifi scher Teil der Betreuung festgeschrieben, 

dessen Inhalt und Umfang vom Unternehmer anhand vor-

gegebener Kriterien selbst ermittelt werden muss. Unter-

nehmer und Verantwortliche in öff entlichen Einrichtungen 

werden stärker in die Pflicht genommen und nicht zuletzt 

auch dichter an das Thema „Sicherheit und Gesundheit“ 

herangeführt. Die „DGUV Vorschrift  2“ wird dazu beitra-

gen, dass sich der Arbeits- und Gesundheitsschutz noch 

stärker als bisher im Unternehmen verfestigt und zum 

Wohle der Beschäft igten beiträgt. 

Ich wünsche mir, dass die Mitglieder der Unfallkasse

diese Chance erkennen und nutzen.

Gabriele Pappai

Sprecherin der Geschäft sführung der Unfallkasse NRW

Die Unfallverhütungsvorschrift  

„Betriebsärzte und Fachkräft e für 

Arbeitssicherheit“ ist ein Meilen-

stein im Arbeitsschutz. Sicher ist 

sie komplexer und anspruchs-

voller als die alte Regelung und 

verlangt vom Unternehmer und 

den Arbeitsschutzexperten eine 

intensivere Auseinandersetzung 

mit der Thematik. Dafür bietet sie 

aber auch die Möglichkeit, die be-

triebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung besser an die betrieblichen 

Bedürfnisse anzupassen und damit effi  -

zienter zu machen. 

Statement zur Unfallverhütungsvorschrift 

Unfallverhütungsvorschrift 
DGUV 2 tritt in Kraft !

4   Blickpunkt UK NRW 02/2010

DGUV Vorschrift  2 



Damit wird die Betreuung durch Betriebsärzte und Fach-

kräft e für Arbeitssicherheit auf eine neue rechtliche Basis 

gestellt und grundlegend reformiert.

Die Vorschrift  muss vielfältigen Anforderungen und Erwar-

tungen gerecht werden. Sie soll

•  die Qualität des Arbeitsschutzes steigern,

•  zeitgemäßen Betreuungserfordernissen entsprechen,

•  den speziellen Betreuungsbedarf des jeweiligen Betrie-

bes berücksichtigen,

•  die Kooperation zwischen Betriebsarzt und Fachkraft  

für Arbeitssicherheit fördern und

•  die Betreuung vereinheitlichen (gleichartige Anforde-

rungen an gleichartige Betriebe, keine Unterschiede 

zwischen öff entlichem und gewerblichem Bereich).

Erreicht werden soll dies im Wesentli-

chen durch neue Betreuungsmodelle. 

Die Betreuung eines Betriebes setzt 

sich zukünft ig in der Regel aus zwei sich 

ergänzenden Komponenten zusammen, 

der Grundbetreuung und der betriebs-

spezifi schen Betreuung.

Die Grundbetreuung
Im Rahmen der Grundbetreuung werden auf Basis eines 

Aufgabenkatalogs elementare Leistungen der Betriebsärz-

te und Fachkräft e für Arbeitssicherheit erbracht, die in 

jedem Betrieb anfallen. Dazu gehören beispielsweise die 

Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung und grund-

legenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, die Bera-

tung hinsichtlich der Organisation des Arbeitsschutzes, 

die Untersuchung von Unfällen und die Mitwirkung in 

Besprechungen.

Für die Grundbetreuung werden – ähnlich wie bisher – 

feste Einsatzzeiten vorgegeben, die sich nach der Anzahl 

der Beschäft igten sowie der Einstufung des Betriebes in 

eine von drei Betreuungsgruppen richten.

Die Zuordnung zu einer Gruppe erfolgt bundesweit ein-

heitlich entsprechend der Zugehörigkeit des Betriebes

zu einer bestimmten Betriebsart.

Neu ist, dass es sich bei den Einsatzzeiten um Summen-

werte für Betriebsarzt und Fachkraft  für Arbeitssicherheit 

handelt. Der Unternehmer kann die Betreuungszeit ent-

sprechend den betrieblichen Erfordernissen auf beide 

auft eilen, wobei jeweils ein Mindestanteil von 20 % bzw. 

0,2 Std./Jahr pro Beschäft igter/m nicht unterschritten 

werden darf.

Dies soll dazu beitragen, dass die betriebsärztliche und 

die sicherheitstechnische Betreuung ganzheitlich be-

trachtet und besser koordiniert und abgestimmt werden.

Unfallverhütungsvorschrift  tritt in Kraft !

Die DGUV Vorschrift  2 
„Betriebsärzte und Fachkräft e 
für Arbeitssicherheit“ 

Lange schon wird unter Experten darüber diskutiert, jetzt ist es endlich so weit.

Am 1. Januar 2011 tritt die Unfallverhütungsvorschrift  „Betriebsärzte und Fachkräft e 

für Arbeitssicherheit“, kurz „DGUV Vorschrift  2“, bei der Unfallkasse NRW – wie bei 

fast allen Unfallversicherungsträgern in Deutschland – in Kraft .

Gruppe Gefährdung Einsatzzeit

Gruppe I hoch 2,5 Std./Jahr pro Beschäft igter/m

Gruppe II mittel 1,5 Std./Jahr pro Beschäft igter/m

Gruppe III niedrig 0,5 Std./Jahr pro Beschäft igter/m
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punkten der Betreuung auseinander-

zusetzen.

Die Unfallverhütungsvorschrift  stellt 

in den Anhängen umfangreiche For-

mulare und Checklisten zur Verfügung 

(s. Grafi k), die eine wirksame Unter-

stützung bei der Bedarfsermittlung 

geben können.

Die betriebsspezifi sche 
Betreuung
Die betriebsspezifi sche Betreuung 

bietet die Möglichkeit, die Betreu-

ung flexibel an die spezifi sche Ge-

fährdungslage des einzelnen Betrie-

bes anzupassen. Mit Unterstützung 

des Betriebsarztes und der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit muss der Unter-

nehmer anhand vorgegebener Leis-

tungskataloge den über die Grund-

betreuung hinausgehenden Betreu-

ungsbedarf systematisch ermitteln, 

hinsichtlich Inhalt, Leistungsart und 

Aufwand beschreiben und eine ent-

sprechende Betreuung konkret 

schrift lich vereinbaren.

Dies ist sicher für viele Beteiligte eine 

neue Aufgabe und Herausforderung, 

die dazu zwingt, sich intensiver als 

bisher mit den Inhalten und Schwer-

Die Betreuung kleiner Betriebe
Für kleine Betriebe mit bis zu zehn 

Beschäft igten umfasst die Betreuung 

eine Grundbetreuung, die im Wesent-

lichen die Unterstützung bei der Ge-

fährdungsbeurteilung beinhaltet, 

sowie eine anlassbezogene Betreu-

ung. Vorgaben zu Einsatzzeiten be-

stehen nicht.

Betriebe mit bis zu 50 Beschäft igten 

haben ab dem 1. Januar 2013 unter 

bestimmten Voraussetzungen außer-

dem die Möglichkeit, die sogenannte 

alternative bedarfsorientierte Betreu-

ung zu wählen. Die Unternehmer wer-

den in diesem Fall durch Motivations-, 

Informations- und Fortbildungsmaß-

nahmen des Unfallversicherungsträ-

gers in die Lage versetzt, auf der 

Grundlage der Gefährdungsbeurtei-

lung sowie bei entsprechenden An-

lässen selbst über Art und Umfang 

einer externen Betreuung zu ent-

scheiden.

Die Unfallkasse NRW unterstützt ihre 

Mitglieder bei der Einführung der neu-

en Unfallverhütungsvorschrift  je nach 

Bedarf in vielfältiger Weise: Auf der 

Internetseite www.unfallkasse-nrw.de 

werden unter dem Button „DGUV Vor-

schrift  2“ jederzeit aktuelle Informati-

onen zur Thematik angeboten.

Für das Jahr 2011 sind mehrere Infor-

mationsveranstaltungen zur Einfüh-

rung der Vorschrift  geplant. Details 

können der Seminarbroschüre ent-

nommen werden.

Und selbstverständlich stehen die 

Präventionsexperten der Unfallkasse 

in bewährter Weise für Beratung und 

Unterstützung zur Verfügung.

Dr. Martin Weber

Abteilungsleiter Prävention

Hinweis
Zur betriebsspezifi schen 

Be treuung gehören auch die 

arbeits medizinischen Vorsorge-

untersuchungen, die damit 

explizit in Auft rag gegeben 

werden müssen und nicht im 

Rahmen der Einsatzzeiten der 

Grundbetreuung durchgeführt 

werden dürfen!
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Sichere und gesunde 
Unternehmen
Die Unfallkasse NRW will durch nach-

haltige Präventionsarbeit in Unter-

nehmen dazu beitragen, dass eine 

Verbesserung des Arbeitsschutzes 

und der Gesundheit erreicht wird. 

Ein Grund mehr, dieses Anreizsys-

tem fortzuführen. Die Gremien der 

Unfallkasse haben bereits beschlos-

sen, dass das Prämiensystem vor-

erst bis 2013 weitergeführt wird. Es 

ist erwiesen, dass die Mehrzahl der 

Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-

ten aufgrund von organisatorischen 

oder verhaltensbedingten Mängeln 

entstehen. Aus diesem Grund werden 

im Prämierungsverfahren die Abläufe 

und die Strukturen eines Unterneh-

mens dahingehend geprüft , ob sie 

gesundheitsgefährdend oder gesund-

heitsförderlich sind. Deswegen ist es 

wichtig, dass der Arbeitsschutz in die 

Organisationsabläufe der Unterneh-

men integriert wird. Nur so kann ein 

kontinuierlicher Entwicklungsprozess 

in den Betrieben angestoßen werden, 

um die Gesundheit am Arbeitsplatz 

zu verbessern.

Das Prämiensystem ist eine Kombi-

nation aus einer Selbstauskunft  des 

Unternehmens und einer umfangrei-

chen Überprüfung vor Ort. So kann 

sichergestellt werden, dass die Orga-

nisationsstruktur zum Arbeits- und 

Sichere und gesunde Unternehmen und Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“

Prämiensysteme der Unfallkasse 
NRW schaff en Anreize
Mit den Prämiensystemen „Sichere und gesunde Unternehmen“ und dem Schulent-

wicklungspreis „Gute gesunde Schule“ hat die Unfallkasse NRW einen neuen Weg

in der Präventionsarbeit eingeschlagen. Nach der nunmehr dritten Preisverleihung 

für beide Bereiche ist deutlich geworden, dass das Interesse daran steigt.

Gesundheitsschutz mit vertretbarem 

Aufwand erfasst und qualifi ziert be-

wertet wird. 

Teilnehmende Unternehmen bei den Prämienverfahren 2008 bis 2010

Betriebsarten
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Größe der teilnehmenden Unternehmen bei den Prämienverfahren 2008 bis 2010

Beschäft igtenzahlen

Die Zahlen unter den Prozentangaben stellen die absoluten Zahlen dar.
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Die folgenden Grafi ken geben einen 

Überblick darüber, wie das Prämien-

system bisher angenommen wurde.
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Nach den Durchgängen der Prämien-

verfahren 2008 bis 2010 haben ins-

gesamt 112 Unternehmen bzw. Teilun-

ternehmen die höchste Stufe erreicht 

und konnten so die jeweils maximale 

Prämie ausschöpfen. 55 Bewerbun-

gen wurden in die Stufe „Gelb“ ein-

geordnet und konnten mit jeweils 

der halben Prämie belohnt werden. 

Die „Wiederholer“ erscheinen in der 

nachfolgenden Grafi k mit ihrem bes-

seren Ergebnis.

Einstufungen nach den Prämienverfahren 2008 bis 2010

46

55

112

Ausgezeichnete 

Unternehmen 2010: 

Regierungsbezirk Arnsberg 

•  Gemeinde Ense

•  Stadt Erwitte

•  Sparkasse Erwitte-Anröchte

•  LWL Klinik Lippstadt

•  Kreis Soest

•  LWL Schulverwaltung Olpe

•  Stadt Olpe

•  Sparkasse Lünen

•  Stadt Menden – Freiwillige Feuer-

wehr

•  Stadt Witten

•  LWL Klinik Dortmund

•  Akademisches Förderungswerk 

AöR, Bochum

•  Studentenwerk Siegen A.ö.R.

_______________________________

Regierungsbezirk Detmold 

•  Universität Bielefeld

•  Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH

•  Kreis Höxter

•  Kreis Lippe, Detmold

•  Abfallentsorgungs-GmbH Lippe, 

Lemgo

•  Finanzamt Detmold

•  Finanzamt Lemgo

•  Stadtsparkasse Bad Oeynhausen

•  Stadt Rahden

•  Kreispolizeibehörde Gütersloh

•  Stadt Rheda-Wiedenbrück

•   Stadt Paderborn, Stadtentwässe-

rungsbetrieb

_______________________________

Regierungsbezirk Köln 

•  Sparkasse Aachen

•  AWA Entsorgung Eschweiler

•  Stadt Stolberg

•  Stadt Burscheid

•  Feuerwehr Leichlingen

•  Stadt Gummersbach

•   Stadt Kerpen

•  Feuerwehr Kerpen

_______________________________

Regierungsbezirk Münster 

•   Stadt Datteln

•  Kreis Recklinghausen

•  Stadt Münster, Sozialamt

•   Stadt Münster, Tiefb auamt

•  Stadt Münster, Amt für Immobilien-

management

•  LWL Hauptverwaltung, Münster

•  BKK Westfalen-Lippe

•  EWIBO (Entwicklungs- und

Betriebsgesellschaft  mbH der

Stadt Bocholt)

•  Entsorgungsgesellschaft  West-

münsterland mbH, Gescher

•  Stadt Vreden

•  Sparkasse Stadtlohn

•  Kreissparkasse Steinfurt, 

Ibbenbüren

•  Stadt Steinfurt

•  FMO Flughafen Münster/Osnabrück 

GmbH, Greven

•  Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkanal

_______________________________

Regierungsbezirk Düsseldorf

•  NRW.Bank, Düsseldorf

•  Ministerium für Klimaschutz,

Umwelt, Landwirtschaft , Natur- und 

Verbraucherschutz, Düsseldorf

•  Kreissparkasse Düsseldorf

•  Werkstatt für angepasste Arbeit,

Düsseldorf

•  Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, 

Velbert

•  WfB Kreis Mettmann, Langenfeld

•  Stadt Monheim am Rhein

•   Städtische Betriebe Monheim

•  Sparkasse Essen

•  Regionalverband Ruhr, Essen

•  Theater und Philharmonie Essen 

GmbH

•  Rheinisches Landestheater Neuss

•  Kreis Wesel

•  Stadtsparkasse Wuppertal

•  Helios Klinikum Krefeld

•  Klinikum Leverkusen gGmbH

•  Klinikum Solingen

•  START Zeitarbeit NRW GmbH, 

Duisburg

•  Mülheimer Entsorgungsgesell-

schaft , Mülheim a.d. Ruhr

Das Prämienverfahren beinhaltet 3 Stufen, wobei die 3. Stufe „Rot“ keine Prämierung bedeutet.

Stufe „Grün“ und „Gelb“ werden prämiert. Insgesamt wurden seit 2008 also 167 Unternehmen 

prämiert.
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Ausgezeichnete 

Schulen 2010: 

Regierungsbezirk Arnsberg 

•  Brenscheder Schule, Bochum

•  Erich Kästner-Schule, Bochum

•  Schiller-Schule, Bochum

•  Eintracht-Grundschule, Dortmund

•  Fröbelschule, Dortmund

•  Ihmerter Schule, Hemer

•  Josefschule, Menden 

•  Burgschule, Neuenrade

•  Lessingschule, Hamm

•   Lindenschule, Hamm

•  Lindenschule, Siegen

•   Glückaufschule, Siegen

•  OGS Erlen, Witten

•   Pankratiusschule Störmede, Geseke

•  Wiehagenschule, Werne

_______________________________

Regierungsbezirk Detmold 

•  Erich-Gutenberg-Berufskolleg, 

Bünde

•  Königin-Mathilde-Gymnasium, 

Herford

•  Grundschule Oetinghausen,

Hiddenhausen

•  Gemeinschaft sgrundschule 

Dehme, Bad Oeynhausen

•  Eine-Welt-Schule, Minden

•  Städtische Gemeinschaft s-

grundschule Knetterheide, 

Bad Salzuflen

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule Heiligenkirchen, Detmold

•  Südschule, Lemgo

•  Städtisches Gymnasium Horn-

Bad Meinberg

•  Stift sschule, Bielefeld

•  Realschule,

Schloß Holte-Stukenbrock

_______________________________

Regierungsbezirk Düsseldorf

•   Berufskolleg Kaiserswerther 

Diakonie, Düsseldorf

•  Helen-Keller-Schule, Essen

•  Kraienbruchschule, Essen

•  Schule Am Krausen Bäumchen, 

Essen

•  Städtische Gesamtschule Borbeck, 

Essen

•  Theodor-Heuss-Schule Essen

•  Wilhelm-Busch-Schule, Ratingen

•  Städtisches Willibrord-Gymnasium, 

Emmerich am Rhein

•  Immanuel-Kant-Gymnasium, 

Heiligenhaus

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule Nordstadt, Velbert

•  Gustav-Heinemann-Schule, 

Mülheim an der Ruhr

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule Styrum, Mülheim an der 

Ruhr

Die Moderation bei der Preisverleihung in 

diesem Jahr übernahm Gisela Steinhauer vom 

WDR. Hier im Gespräch mit dem Vorsitzenden 

des Präventionsausschusses Heinrich Hatz.

Schulentwicklungspreis 
„Gute gesunde Schule“ 
Der Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ ist 

das Prämiensystem für den Schulbereich. Jede Schule in 

Nordrhein-Westfalen, von der Grundschule bis zum Gym-

nasium, kann sich für diesen Preis bewerben. Dass die 

Schulen diesen Preis wollen, zeigen auch hier die Zahlen. 

414 Schulen haben im vergangenen Jahr ihre Unterlagen 

eingereicht. 81 Schulen wurden ausgewählt. Die Unfall-

kasse NRW verfolgt mit diesem Preis das Ziel, dass sich 

die Schulqualität verbessern soll, weil es sich in einem 

guten und gesunden Klima besser lernt. Der Preis ist

auch ein Anreiz, damit die Schulen in Nordrhein-West-

falen motiviert werden, sich zu guten, gesunden Schulen 

zu entwickeln, indem sie sich über das gesetzlich vorge-

schriebene Maß hinaus für Sicherheit und Gesundheit 

engagieren und die Schulentwicklung gesundheitsförder-

lich ausgestalten. Je mehr Schulen sich daran beteiligen, 

desto sicherer ist es, dass Kinder, aber auch Lehrer und 

Angestellte in den Schulen in einem guten und gesunden 

Schulklima lernen, leben und arbeiten. Nicht zuletzt ist 

dies auch im Interesse der Unfallkasse NRW, denn da-

durch werden die Kosten für den Bereich Rehabilitation 

und Entschädigung entlastet. 
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•  Albert-Schweitzer-Schule, 

Nümbrecht

•  Gesamtschule Reichshof, 

Reichshof-Eckenhagen

•  Janusz-Korczak-Realschule, 

Morsbach

•  Stephanusschule, Zülpich

•  Rheinische Landesschule, 

Euskirchen

•  Betty-Reis-Gesamtschule, 

Wassenberg

•  Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 

Geilenkirchen

•  Gesamtschule der Stadt Bergheim

•  Gemeinschaft sgrundschule Hürth-

Kendenich

•  Gesamtschule der Stadt Brühl

•  Katholische Grundschule Elsdorf

•  Wilhelm-Busch-Schule, Wesseling

•  Käthe-Kollwitz-Schule, Leverkusen 

•  Gemeinschaft sgrundschule 

Refrath, Bergisch Gladbach

•  Evangelische Grundschule, 

Meckenheim

•  Gemeinschaft sgrundschule, Much

•  Gemeinschaft sgrundschule, 

Siegburg

•  Gemeinschaft sgrundschule, 

Inden

_______________________________

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule Hackenberg, Remscheid

•  Pascal-Gymnasium, Grevenbroich

•  Hermann-Gmeiner-Berufskolleg, 

Moers

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule Am Lauerhaas, Wesel

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule, Wuppertal

•  Städtische Gesamtschule Barmen, 

Wuppertal

______________________________

Regierungsbezirk Köln 

•  Städtische Gemeinschaft s-

grundschule Oberforstbach, 

Aachen

•  Städtische Katholische Grund-

schule Mataréstraße, Aachen

•  Gesamtschule Beuel, Bonn

•  Paul-Martini-Schule, Bonn

•  Joseph-DuMont-Berufskolleg, 

Köln 

•  Städtische Gemeinschaft sgrund-

schule, Honschaft straße, Köln

•  Städtisches Gymnasium Köln-Pesch

•  Förderschule des Oberbergischen 

Kreises, Gummersbach

•  Förderschule des Oberbergischen 

Kreises, Wiehl-Oberwiehl

Daten zum Schulentwicklungspreis (SEP)

•  Über 1.000 Schulen mit insgesamt über 500.000 Schülerinnen und Schülern haben sich von 2007 bis 2010

um den Schulentwicklungspreis beworben. Das entspricht 16 % aller Schulen in NRW.

•  Davon sind 170 Schulen aller Schulformen nach den ersten drei Ausschreibungen mit dem SEP für ihre Ent-

wicklungsarbeit hin zu einer guten gesunden Schule ausgezeichnet worden.

•  Unter den bisherigen Preisträgern sind 70 Grundschulen, 26 Förderschulen, 29 Gesamtschulen, 17 Gymnasien,

9 Hauptschulen, 9 Realschulen und 10 Berufskollegs.

•  16 Schulen wurden bereits zweimal, 8 Schulen bereits dreimal mit dem SEP ausgezeichnet.

•  Ca. 100.000 Schülerinnen und Schüler besuchen eine Schule, die mit dem SEP ausgezeichnet wurde.

•  Die Auswahl der Preisträger erfolgt in einem anspruchsvollen wissenschaft lich begleiteten Verfahren.

•  Die Schulministerin Sylvia Löhrmann hat die Schirmherrschaft  für den SEP übernommen.

Regierungsbezirk Münster 

•  Städtisches Gymnasium 

Nepomucenum, Coesfeld

•  Gymnasium St. Mauritz, Münster

•  Marienschule, Münster

•  Städtisches Ratsgymnasium, 

Münster

•  Gesamtschule Wulfen, Dorsten

•  Johannesschule, Altenberge

•  Josef-Pieper-Schule, Rheine

•  Marienschule, Rheine

•  Friedrich-von-Bodelschwingh-

Schule, Beckum

•  Fritz-Winter-Gesamtschule, Ahlen
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Was bedeutet „barrierefrei“ nun genau?
Barrierefreies Bauen wird häufig noch mit behinderten-

gerechtem Bauen – und dann vor allem mit „rollstuhlgerecht“ 

in Verbindung gebracht. Barrierefreies Bauen geht jedoch 

viel weiter. Im Alltag können wir alle von einer barrierefrei 

gestalteten Umwelt und Gebäuden profi tieren, und das in 

den unterschiedlichsten Lebenslagen: Sei es, dass wir als 

Eltern einen Kinderwagen schieben, dass wir nach dem Ein-

kauf mit Taschen bepackt sind, dass wir aufgrund einer 

Verletzung vorübergehend in der Bewegung eingeschränkt 

sind oder dass wir bei der Arbeit schwere Lasten transpor-

tieren müssen. Ist nicht barrierefrei gebaut 

worden, entstehen Schwierigkeiten oft  

an unzähligen, sonst kaum bewuss-

ten Hindernissen des täglichen 

Lebens. Bordsteine, Schwellen, 

Stufen, Bodenbeläge oder Be-

dienungselemente werden 

dann zu Barrieren, die wir 

allerdings zumeist erst in 

den beschriebenen Lebens-

situationen bewusst wahr-

nehmen.

Fazit 
Für uns alle bedeutet Barrie-

refreiheit mehr Komfort und 

Sicherheit!

Ein Beispiel guter Praxis – Barrierefreiheit
bei der Fortbildungsakademie der Finanz-
verwaltung (FortAFin) 
Die Umsetzung in die Praxis stellt zunächst oft  noch eine 

große Herausforderung dar, insbesondere bei Umbaumaß-

nahmen von bestehenden Gebäuden. In vielen Fällen 

lässt sich eine barrierefreie Umgestaltung nur mit hohem 

Aufwand durchführen oder setzt eine Neuorganisation 

von Abläufen voraus. 

Dieser Herausforderung hat sich die FortAFin gemeinsam 

mit dem Bau- und Liegenschaft sbetrieb Nordrhein-

Westfalen (BLB NRW) gestellt und die Ein-

richtung entsprechend angepasst.

Dem Grundsatz „Teilhabe für alle“ 

verpflichtet, sind in den Finanzver-

waltungen z.B. in den Telefon-

zentralen Personen mit Hör-

oder Sehschädigungen be-

schäft igt. Diese müssen in

den Schulungseinrichtungen 

entsprechend aus- und fortge-

bildet werden. 

Eine Fortbildungsstätte 
ohne Barriere
Seit dem 1. Januar 2004 gilt das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung (BBG NRW). Ziel des Gesetzes ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft  zu gewährleisten und ihnen 

eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen sowie Benachteiligungen zu 

beseitigen und zu verhindern. Um den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung 

Rechnung zu tragen, ist es notwendig, Anlagen und Einrichtungen barrierefrei zu pla-

nen und zu gestalten, so dass sie von allen Menschen unabhängig von ihrer jeweili-

gen körperlichen Verfassung oder ihrem Alter ohne fremde Hilfe und uneingeschränkt 

genutzt werden können.
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Deshalb wurde darauf geachtet, nicht nur die Belange von Rollstuhlfahrern 

und Gehbehinderten zu berücksichtigen, sondern auch die Bedürfnisse von 

Menschen mit Sinneseinschränkungen (Hör- und Sehgeschädigte) bei der 

Planung mit einzubeziehen. Als Grundlage dienten dabei die Planungsan-

forderungen der DIN 18024-2, die seit dem 01.10.2010 durch die DIN 18040

(Planungsgrundlagen – Teil 1: Öff entlich zugängliche Gebäude) ersetzt wurde.

Dies gilt ebenfalls für den Zugang 

zum Hauptschulungsgebäude. 

Weiterhin wurde im Hauptschulungs-

gebäude ein Aufzug eingebaut, der 

es den Seminarteilnehmern und Do-

zenten ermöglicht, die zwei neuge-

stalteten Apartments, die nach den 

Erfordernissen von Menschen mit 

Behinderungen eingerichtet wurden, 

sowie die Freizeitmöglichkeiten und 

alle Schulungsräume barrierefrei und 

damit selbstständig zu erreichen.

Zunächst mussten die Zugänge zu 

manchen Gebäuden geändert wer-

den, da direkte Wege zum Teil über 

Treppen führten. Dazu wurden Ram-

pen seitlich an den Gebäuden ange-

bracht und die Verkehrswegführung 

entsprechend geändert.
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Elke Lattmann

Prävention, Aufsichtsperson

Ulrich Harth

Prävention, Aufsichtsperson

Roland Portuné

Prävention, Leiter Bereich zentrale Aufgaben

An allen Türen, Treppen und Rampen fi nden sich Boden-

beläge, die durch ihre veränderte Oberflächenbeschaff en-

heit Aufmerksamkeit fi nden. Auch lassen sich innerhalb 

des Gebäudes entsprechende Aufmerksamkeitsfelder 

und Leitsysteme wiederfi nden. 

Zur allgemeinen Orientierung stehen 

alle Hinweisschilder wie auch der 

Flucht- und Rettungswegplan im 

Haupt- und Schulungsgebäude mit 

taktiler Schrift  und in Braille zur

Verfügung. 

Die Rampen sind beidseitig mit Handläufen ausgestattet. 

Diese dienen nicht nur dem Führen und Stützen. Durch 

die am Anfang angebrachten Wegweiser in Brailleschrift  

fi nden Personen mit Sehbehinderung und Blinde wichtige 

Informationen zur Orientierung. Diese Wegweiser fi nden 

sich im Übrigen an allen Handläufen der Einrichtung.

Bemerkenswert ist vor allem die

gelungene Umsetzung des Orien-

tierungssystems in der Fortbildungs-

akademie, die nach dem Zwei- Sinne- 

Prinzip den Anforderungen der 

DIN 18040 entspricht. Bei der Um-

setzung des Zwei-Sinne-Prinzips ist 

darauf zu achten, dass die Übermitt-

lung wichtiger Informationen über 

mindestens zwei Sinnesmodalitäten 

erfolgt: visuell, taktil oder auditiv. 
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Aktuell befi nden sich insgesamt 

23 Kolleginnen und Kollegen der Un-

fallkasse NRW in der Ausbildung, der 

studienidentischen Fortbildung oder 

dem Studium. Davon werden 22 Kol-

leginnen und Kollegen für den geho-

benen Dienst qualifi ziert.

 

Spannend wird es für die Kolleginnen 

und Kollegen, die ab September 2011 

bei der Unfallkasse NRW an einem 

neuen praxisintegrierten Bachelor-

Studiengang teilnehmen werden. 

Durch die Fusion des Bundesverban-

des der Unfallkassen (BUK) und dem 

Hauptverband der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaft en (HVBG) zur 

DGUV existiert ein weiteres Studien-

angebot in der DGUV: Der Studien-

gang „Sozialversicherung mit dem 

Schwerpunkt Unfallversicherung“ an 

der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. 

Die beiden Studienangebote sollen 

vereinheitlicht werden. Aktuell arbei-

tet eine Arbeitsgruppe im Spitzenver-

band auf Hochtouren an einem ein-

heitlichen Curriculum.

„Durch diese Ausbildungsoff ensive 

und die fortwährende Gewinnung

und Qualifi zierung von Nachwuchs-

kräft en sind wir gut aufgestellt, auch 

zukünft ig ein verlässlicher und kom-

petenter Partner für unsere Versicher-

ten und Mitglieder in NRW zu sein“, 

sagt Gabriele Pappai, Sprecherin

der Geschäft sführung der UK NRW.

Thorsten Pax

Bereich Personalentwicklung

Erfolgreiche Ausbildungs-
off ensive der Unfallkasse NRW

Die Unfallkasse NRW bildet auch in 

2010 verstärkt Nachwuchskräft e für 

die speziellen Handlungsfelder der 

gesetzlichen Unfallversicherung aus, 

um den gesetzlichen Auft rag nach 

dem Sozialgesetzbuch VII erfüllen

zu können. Die Schwerpunkte der 

Ausbildungsaktivitäten in der Unfall-

kasse NRW stellen der duale praxis-

integrierte Studien gang „Recht der 

gesetzlichen Unfallversicherung“

mit dem Abschluss „Bachelor of Law“ 

an der Hochschule der gesetzlichen 

Unfallversicherung, die studienidenti-

sche Fort bildung und die Ausbildung 

zur/zum Sozialversicherungsfachan-

gestellten, Fachrichtung gesetzliche 

Unfallver sicherung, dar. 

Nach erfolgreichem Abschluss der 

Ausbildung oder des Studiums wer-

den die Absolventinnen und Absol-

venten in der Unfallkasse NRW als

Ansprechpartner für Versicherte zu 

Fragen der Rehabilitation und Ent-

schädigung eingesetzt und tragen 

wesentlich zum Erhalt und zur Wie-

dererlangung der Gesundheit der 

Versicherten sowie zu deren fi nan-

zieller Absicherung bei Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten bei. 

Der Studiengang „Recht der Gesetz li-

chen Unfallversicherung“ an der Hoch-

schule der Deutschen Gesetz lichen 

Unfallversicherung (DGUV) vermittelt 

auf der Grundlage wissenschaft licher 

Erkenntnisse und Metho den eine auf 

die Aufgaben der Unfallversicherung 

bezogene Bildung, die zur Wahrneh-

mung gehobener Funktionen bei ei-

nem Unfallversicherungsträger befä-

higt und die naturwissenschaft lichen, 

wirtschaft swissenschaft lichen und 

gesellschaft swissenschaft lichen Funk-

tionen aufzeigt. Das Studium dauert 

drei Jahre und besteht aus Studien-

abschnitten an der Hochschule sowie 

aus Praxisphasen in der Unfallkasse 

NRW. Nach erfolgreichem Studium 

wird der akademische Grad „Bachelor 

of Law (LL.B)“ verliehen. Im Oktober 

2010 haben zwei Kolleginnen erfolg-

reich ihr Studium mit diesem Ab-

schluss beendet. 

Bei der dreijährigen Ausbildung zur/

zum Sozialversicherungsfachange-

stellten handelt es sich um einen 

Ausbildungsberuf nach dem Berufs-

bildungsgesetz. Die Auszubildenden 

lernen überwiegend im Ausbildungs-

betrieb und in der Berufsschule.

Darüber hinaus erfolgt die überbe-

triebliche Ausbildung in Vollzeitlehr-

gängen an der DGUV, an der fach-

spezifi sches Wissen zum Bereich 

„Gesetzliche Unfallversicherung“ 

vermittelt wird.

Am 1. September 2010 haben elf weitere Studierende der Unfallkasse NRW

mit dem Studiengang „Recht der gesetzlichen Unfallversicherung“ begonnen.
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veranstaltet. Dieser Gesundheitstag 

diente nicht nur dazu, die Betroff e-

nen für das Thema zu sensibilisieren, 

sondern auch über die geplante Per-

sonalbefragung zu informieren. Der 

Gesundheitstag wurde sehr gut be-

sucht und gab den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern die Gelegenheit, 

sich sowohl durch Vorträge und Im-

pulsreferate zu informieren als auch 

mit Hilfe von Untersuchungen, prak-

Psychische Belastungen in 
Verwaltungen mit Publikums-
verkehr

Zu den Zielen dieses Projektes gehör-

ten die Sensibilisierung von Betroff e-

nen und Führungskräft en für die Pro-

blemstellung und die Förderung der 

Handlungskompetenz der Beschäft ig-

ten im Umgang mit psychischen Be-

lastungen, die aus dem Publikums-

verkehr resultieren (Verhaltensprä-

ven tion). Ein weiteres wichtiges Ziel 

stellte die Entwicklung geeigneter 

Maßnahmen zur Entlastung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Rah-

men der Verhältnisprävention dar.

Für die Durchführung des Projektes 

wurden drei Abteilungen des Refera-

tes „Kinder, Jugend und Familie“ aus-

gewählt. Grundlage des Projektes wa-

ren die vorhandenen Beurteilungen 

der Arbeitsbedingungen der drei Ab-

teilungen. Um alle Beschäft igten der 

ausgewählten Bereiche von Anfang 

an „ins Boot zu holen“ und zur Mitar-

beit zu motivieren, wurde zum Pro-

jekteinstieg ein PeP-Gesundheitstag 

Teilbereiche der öff entlichen Verwaltung sind durch intensiven Publikumsverkehr

gekennzeichnet. Daraus resultieren für die Beschäft igten je nach Aufgabengebiet 

und Art des Publikums spezifi sche Belastungen, die sich negativ auf ihre Gesund -

heit und ihr Wohlbefi nden auswirken können.

Um hier für eine psychische Entlastung der Beschäft igten zu sorgen, führten die 

Stadtverwaltung Gelsenkirchen und die Unfallkasse NRW in den Jahren 2008 bis 

2009 gemeinsam das Projekt „Psychische Belastungen in Verwaltungen mit Pub-

likumsverkehr“ – kurz „PeP“ – durch. Im Rahmen des Projektes wurden nach der

Erfassung und Analyse der psychischen Belastungen Präventionsmaßnahmen

abgeleitet und umgesetzt.

tischen Übungen zum Biofeedback 

und Entspannungsübungen eigene 

Erfah rungen zu sammeln. Darüber 

hinaus konnten die Interessenten auf 

dem „Markt der Möglichkeiten“ viele 

weitere Erkenntnisse gewinnen.

Im Anschluss an diesen Gesundheits-

tag wurden die spezifi schen Belastun -

gen mittels einer Befragung systema-

tisch erfasst, um ihnen gezielt gegen -

zu steuern. Dabei wurden ca. 100 Mit -

arbeiterinnen und Mitarbeiter in die 

Befragung einbezogen. Als Erhebungs -

instrument wurde in Anlehnung an 

den „Impuls-Stern“ (S. 16) eigens

ein papiergestützter Fragebogen ent-

wickelt. Dieses Verfahren zeichnet 

sich dadurch aus, dass den Befragten 

zu jedem Punkt (Item) jeweils zwei 

Auswertungsskalen vorgelegt werden.

So wird neben dem IST-Zustand durch 

die Skala „Wirklichkeit“ auch der SOLL- 

Zustand durch die Skala „Wunsch“ 

erfasst. 
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Der Fragebogen umfasste insgesamt 

30 Fragen, die 12 Kategorien zugeord-

net wurden. Dazu gehörten neben 

den „klassischen“ Themen wie Hand-

lungsspielraum, vielseitiges und 

ganzheitliches Arbeiten sowie Ar-

beitsanforderung und -menge vor 

allem Bereiche, die speziell im Zu-

sammenhang mit Publikumsverkehr 

von großer Bedeutung sind, wie z. B. 

Zusammenarbeit, soziale Rückende-

ckung, auf die Arbeit mit Kunden aus-

gerichtete Arbeitsumgebung und 

Belastungen durch den Umgang mit 

Kunden.

Folgende Punkte standen im Vorder-

grund:

1.  Nonverbale und verbale Beleidigun-

gen, Bedrohungen und tätliche 

Übergriff e durch Kunden

2.  Umgang mit aggressiven Kunden

3.  Intensität der subjektiven Bean-

spruchung durch Beleidigungen, 

Bedrohungen und tätliche Übergriff e

4.  Unterstützung und Hilfe von Kolle-

ginnen und Kollegen bei o. g. Vor-

fällen

5.  Art der Vorbereitung auf solche 

Geschehnisse

Die Rücklaufquote lag in den befrag-

ten Abteilungen bei etwas über 50 %. 

Nach der Durchführung und Auswer-

tung der Befragung wurden die Ergeb-

nisse zunächst mit den zuständigen 

Führungskräft en besprochen. Noch 

bevor eine Rückmeldung der Ergeb-

nisse an die Beschäft igten erfolgte, 

wurden im kleinen Kreis Sofortmaß-

nahmen erarbeitet. 

Diese umfassten die Ausweitung bzw. 

Überarbeitung und Ergänzung der Ge-

fährdungsbeurteilungen speziell in 

Bezug auf den Umgang mit Publikums-

verkehr, die Qualifi zierung von Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu den 

Themen „Umgang mit Gewalt“, „De-

eskalation“, „Balance halten“ sowie 

einen Schnupperkurs zur „Aktiven 

Entspannung“. Im Bereich der Orga-

nisation wurde die Anbringung von 

Notruft asten an die PC-Tastaturen

der Beschäft igten im Innendienst 

beschlossen. Danach wurden die 

Beschäft igten sowohl über die Er-

gebnisse als auch über die geplan-

ten Sofortmaßnahmen in Kenntnis 

gesetzt. Im Anschluss werden nun 

gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern weitere Handlungs-

möglichkeiten entwickelt, die aus 

einer Vielfalt spezifi scher Einzelmaß-

nahmen bestehen werden. Darüber 

A) Handlungsspielraum

B) Vielseitiges Arbeiten

C) Ganzheitliches Arbeiten

D) Soziale Rückendeckung

E) Zusammenarbeit

F) Passende inhaltliche Arbeitsanforderung

G) Passende mengenmäßige Arbeit

H) Passende Arbeitsabläufe

I) Passende Arbeitsumgebung

J) Information und Mitsprache

K) Entwicklungsmöglichkeiten

L)  Weitere frei wählbare Bereiche 

(z. B. Belastungen durch Publikumsverkehr)

IST = Wirklichkeit

Soll = Wunsch

Abb.: Beispielhaft e Darstellung eines Impuls-Sterns zur betrieblichen Analyse von Arbeitsbedingungen

Genauere Erläuterungen zur Anwendung dieses Verfahrens fi nden Sie in der GUV I 8766

„Psychische Belastungen – Checklisten für den Einstieg“ (S. 19 ff .).

hinaus wurde die Durchführung von 

Workshops zur Erarbeitung weiterer 

Schritte mit zwei bis drei Mitarbeiter/

innen je Abteilung geplant. Die 

Durchführung dieser zusätzlichen 

Maßnahmen erfolgt durch die Stadt-

verwaltung Gelsenkirchen.

Fazit
Im Rahmen des PeP-Projektes wurde 

mit Hilfe einer umfassenden Beurtei-

lung der Arbeitsbedingungen eine 

Analyse zur besseren Gestaltung der 

Arbeitsprozesse mit Bürgerkontakten 

geleistet. Der Einsatz des Fragebo-

gens und die diff erenzierte Auswer-

tung nach unterschiedlichen Variab-

len ermöglichte die Ableitung einer 

Reihe gezielter Maßnahmen. Durch 

die konsequente Umsetzung dieser 

Maßnahmen und intensive Beglei-

tung durch die Führungskräft e aller 

Ebenen ist es möglich, auch im Um-

gang mit schwierigen Kunden die 

betroff enen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter besser zu schützen und 

zu entlasten. 

Heike Walgenbach

Referentin für Arbeits-/Organisations-

psychologie
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Versicherungsschutz

Weg zum Essen während der 
Mittagspause 
In seinem Urteil vom 27.04.2010 hat das Bundessozialgericht (BSG) die Vorausset-

zungen für den Unfallversicherungsschutz während der Mittagspause dargelegt.

Grundlage des Urteils (Az.: B 2U 23/09 R) war folgender Sachverhalt: Ein Arbeit-

nehmer wohnte zum Unfallzeitpunkt auf dem Betriebsgelände seines Arbeitgebers, 

eine Betriebskantine war nicht vorhanden. Am Unfalltag hat der Arbeitnehmer in der 

30-minütigen Mittagspause seine Freundin besucht und fuhr mit dem Motorrad vom 

Betriebsgelände aus zu seiner Freundin zum Mittagessen. Auf diesem Weg verun-

glückte er. Für die einfache Strecke zur Freundin benötigte er mit dem Motorrad

üblicherweise 9 Minuten.

Gemäß den Ausführungen des Bundessozialgerichtes sei 

die Essenseinnahme „wesentlich mitursächlich“ für den 

unternommenen Weg gewesen. Neben dem Besuch und 

dem Verbringen der Zeit mit der Freundin sei die Einnahme 

des Mittagessens zumindest gleichwertig und daher we-

sentlich für die Fahrt gewesen1. Unerheblich sei, dass der 

Verletzte in seiner Mittagspause zum Essen nicht in seine 

Betriebswohnung auf dem Betriebsgelände gegangen sei. 

Ein Versicherter könne nicht darauf verwiesen werden, die 

nächstgelegene Nahrungsquelle aufzusuchen2.

Ferner gebe es hinsichtlich Weg und Zeit keinen absolu-

ten Maßstab für den Versicherungsschutz3. Laut BSG ist 

es nicht von Belang, dass dem Verletzten aufgrund des 

Weges von zweimal neun Minuten im Verhältnis eine Es-

senszeit von zwölf Minuten zur Verfügung stand. Hierzu 

verweist das BSG auf die Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichtes (BAG), wonach Ruhepausen im Sinne des 

Arbeitszeitrechts Unterbrechungen der Arbeitszeit von 

bestimmter Dauer sind, die der Erholung dienen, in denen 

der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten noch sich dafür 

bereitzuhalten hat und frei darüber entscheiden kann, wo 

und wie er diese Zeit verbringen will4.

Fazit
Der Weg war in diesem Fall versichert. Der Unfall wurde 

als Arbeitsunfall anerkannt und der Verletzte musste ent-

schädigt werden.

Fundstellen:
1 vgl. BSG Urteil vom 26.04.1977 – 8 RU 76/76. 
2 vgl. BSG Urteil vom 12.05.2009 – B 2 U 12/09 R
3 vgl. BSG Urteil vom 11.05.1995 – 2 RU 30/94.
4 vgl. BAGE 103, 197, 201 mwN

Birgit Morgenstern

Bereich Grundsatz Rehabilitation/Entschädigung
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Es wurden Geldpreise in Höhe von 1.000 €, 500 € und 

250 € vergeben.

Nach Beurteilung durch die Präventionsexperten der Un-

fallkasse NRW entschied der Feuerwehrausschuss über 

die Preise, wobei der 3. Platz dreimal vergeben wurde.

Folgende Jugendfeuerwehren wurden mit dem Jugend-

feuerwehr-Sicherheitspreis ausgezeichnet: 

Platz 1: Jugendfeuerwehr Lünen
Bei den praktischen Übungen nach der Feuerwehrdienst 

Vorschrift  3 (FwDV 3) haben die Mitglieder der Jugendfeu-

erwehr festgestellt, dass besonders die Jüngeren unter 

ihnen Probleme bei der Entnahme und dem Umgang mit 

Ausrüstungsgegenständen hatten. Daraufh in entstand 

die Idee, den Löschangriff  nur noch mit C- und D-Schläu-

chen sowie den dazu passenden Armaturen durchzufüh-

ren. Da diese nicht bei der Feuerwehr vorhanden waren, 

wurde ein Sponsor gefunden, der die nötige Summe von 

750 € zur Verfügung stellte. Weiterhin erfolgte eine Verlas-

tung der Geräte auf einem Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8), 

um auch noch eine geringe Entnahmehöhe zu erzielen.

Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis (JFSP)

Platz 2: Jugendfeuerwehr Vlotho
Die Sicherheit beim Fahrradfahren stand bei der Jugend-

feuerwehr Vlotho im Mittelpunkt. Neben der Polizei wurden 

auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes in die Ausbildung 

einbezogen. Diese berichteten über Unfälle mit Fahrrad-

fahrern und die Notwendigkeit von Fahrradhelmen. Um

die Akzeptanz für Fahrradhelme zu erhöhen, kam die Idee, 

diese einheitlich, passend zur Jugendfeuerwehrbekleidung, 

zu gestalten. Zwei Muster wurden eingereicht.

Platz 3: Jugendfeuerwehr Leopoldshöhe
Die Jugendfeuerwehr Leopoldshöhe machte einen Vorschlag 

zur Erhöhung der Sicherheit bei Dunkelheit. Mittels einer 

LED-Stirnlampe, die am Schirm von sogenannten Base-Caps 

befestigt werden kann, ist es möglich, bei Dunkelheit besser 

gesehen zu werden und auch besser zu sehen. 

Platz 3: Jugendfeuerwehr Hamm-Westen
Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wurde der verkehrs-

sichere Zustand der Fahrräder überprüft  und hierzu eine 

„Fahrradsicherheitskarte“ entwickelt. Durch Verkehrssicher-

heitsberater der Polizei wurde den Mitgliedern der Jugend-

feuerwehr die Bedeutung von richtigem Verhalten und der 

Notwendigkeit zum Tragen von Fahrradhelmen vermittelt.

Platz 3: Jugendfeuerwehr Espelkamp
Die Jugendfeuerwehr Espelkamp hat sich mit dem Thema 

Verkehrssicherheit befasst. Neben einem Unterricht mit 

Unterstützung der Polizei wurden die Fahrräder auf ihren 

verkehrssicheren Zustand überprüft . Im Anschluss wurden 

die Fahrräder unter Anleitung eines Zweiradmechanikers

repariert. Diese Maßnahme soll auch in den nächsten Jah-

ren wiederholt werden.

Anke Wendt

Dezernat Feuerwehr

Probleme für die Jugendfeuerwehr bei der Entnahme von Schläuchen 

aus normaler Höhe

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat im November den Jugendfeuerwehr-

Sicherheitspreis vergeben. Fünf Jugendfeuerwehren aus NRW wurden für ihre guten 

und hervorragenden Ideen auf dem Gebiet der Sicherheit und Unfallverhütung 

ausgezeichnet.
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Ein Versicherter wurde auf einer beruflich veranlassten 

Fahrt nach Danzig Opfer eines Raubüberfalls. Das Kfz des 

Klägers wurde auf einem Autobahnparkplatz entwendet, 

als der Kläger wegen eines Toilettengangs sein Fahrzeug 

verlassen hatte. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug über-

raschte er die Täter, wurde aber mit Gewalt gehindert, sein 

Kfz wieder an sich zu bringen. Im Kfz befanden sich neben 

anderen Gegenständen seine ihm von seiner Krankenkas-

se geleisteten Hörgeräte. Die Berufsgenossenschaft  (BG) 

stellte wegen der Gewalteinwirkungen zwar einen Arbeits-

unfall fest, lehnte es aber ab, die Hörgeräte zu ersetzen. 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat kürzlich entschieden 

(Urteil vom 9.11.2010 – Az.: B 2 U 24/09 R), dass die BG 

rechtens gehandelt hat. Zwar gilt nach § 8 Abs. 3 Siebtes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) die Beschädigung oder 

der Verlust eines Hilfsmittels (z.B. Brille, Hörgerät) als Ge-

sundheitsschaden. Es ist aber zwingend notwendig, dass 

das beschädigte bzw. verloren gegangene Hilfsmittel bei 

der versicherten Tätigkeit im Zeitpunkt des Schadensein-

tritts bestimmungsgemäß am Körper verwendet wird. Im 

konkreten Fall befanden sich die Hörgeräte jedoch im ge-

stohlenen Auto. Insoweit kommt eine erneute Leistungs-

pflicht der Krankenkasse in Betracht.

Ein Ersatz durch die BG wäre allerdings dann vorgenom-

men worden, wenn der Versicherte die Hörgeräte bestim-

mungsgemäß am Körper getragen hätte. 

Tobias Schlaeger

Referatsleitung 

Grundsatz Rehabilitation/Entschädigung

Entschädigung

Verlust der Hörgeräte 
nach „Raubüberfall“ 
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